
(1) Dieses Strafgesetzbuch tritt mit seiner ordnungsgemäßen Verkündung in Kraft.

(2) Es ist auf alle nach seinem Inkrafttreten begangenen Taten anzuwenden, soweit keine
besondere Übergangsregelung getroffen wurde.

(3) Frühere entgegenstehende strafrechtliche Regelungen treten außer Kraft, soweit sie diesem
Gesetz widersprechen.
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